
 
 

Jagdpacht-Auflösungsvertrag 
 
 
 

Der zwischen der Jagdgenossenschaft                             , vertreten durch den  
Jagdvorsteher         (Verpächter) und  
Herrn          (Pächter) abgeschlossene 
Jagdpachtvertrag vom    wird auf Grund des Mehrheitsbeschlusses der 
Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft      der Versammlung 
am    mit Ablauf des 31. März   aufgehoben. 
Bezüglich des Jagpachtzinses bestehen folgende Vereinbarungen: 
 
 
 
 
 , den   den  
 
 
 
 
 
 
Jagdvorsteher     Pächter 
 
 
 
 
 
 
Vorstehender Jagdpacht-Auflösungsvertrag ist gemäß § 12 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes 
angezeigt worden. Beanstandungen werden nicht erhoben. 
 
 
Tirschenreuth, den  
L a n d r a t s a m t 
 
 
 
 
Höcht 
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